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Hintergrund und Kommentar

Das Gutachten des Wisschenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie zur Humanistischen Psychothe-
rapie in der Diskussion

Einführende Informationen zum Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie und zur 
Begutachtung der Humanistischen Psycho-
therapie

Dietrich Munz

Was ist der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie und wie arbeitet er?
Die Ausübung von Psychotherapie durch Psychologische 
Psychotherapeuten (PP)1 und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (KJP) ist nach dem Psychotherapeutenge-
setz (PsychThG) eine „mittels wissenschaftlich anerkannter 
psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit 
zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist“ (§ 1 
Abs. 3 PsychThG, Hervorh. des Autors). Diese Wissenschaft-
lichkeitsklausel findet sich im PsychThG sowohl im Hinblick 
auf die Ausübung von Psychotherapie als auch auf die staatli-
che Anerkennung von Ausbildungsstätten und die Frage, wel-
che Psychotherapieverfahren dort Gegenstand der vertieften 
Ausbildung sind. Konkret legt das Gesetz hierzu Folgendes 

Redaktionelle Vorbemerkung:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

viele von Ihnen haben vom Ergebnis der Begutachtung der Humanistischen 
Psychotherapie (HPT) durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychothera-
pie (WBP) in den Psychotherapeutenkammern, über die Verbände oder 
durch Beiträge in der Fachpresse erfahren. Am 19.01.2018 veröffentlich-
te der WBP sein Gutachten, in dem er feststellte, dass die HPT nicht als 
Verfahren einzustufen sei und auch für die einzelnen Ansätze der HPT 
keine hinreichende wissenschaftliche Evidenz vorliege, um sie als wis-
senschaftlich anerkannte Verfahren einzustufen. Infolgedessen konnten 
weder die HPT als Verfahren noch die einzelnen Ansätze der HPT für die 
vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten oder zum 
Kinder- oder Jugendlichenpsychotherapeuten durch den WBP empfohlen 
werden. Das Gutachten hat in der Fachöffentlichkeit eine Kontroverse um 
den gesamten Prozess der Begutachtung und Bewertung der Forschungs-
lage durch den WBP ausgelöst und viele Fragen aufgeworfen.

Der Redaktionsbeirat des Psychotherapeutenjournals sieht sich – wie 
in Ausgabe 2/2018 angekündigt – in der Pflicht, Sie über die sachlichen 
Hintergründe der Begutachtung sowie die Kritik daran zu informieren.

Als einen ersten Einstieg finden Sie in dieser Ausgabe eine einführende 
Information zum WBP als Institution und zum Verfahren der Begutach-
tung der HPT durch den WBP. Darüber hinaus veröffentlichen wir eine 
kritische Kommentierung des Begutachtungsverfahrens und -ergebnis-
ses durch Herrn Professor Kriz, den federführenden Autor des Antrags 
der Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie (AGHPT).

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Mareke de Brito Santos-Dodt (Baden-Württemberg), Anne Springer 
(Berlin), Heiner Vogel (Bayern) und Heike Winter (Hessen)  

für den Redaktionsbeirat

fest: Ist die wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens 
Voraussetzung für die Entscheidung einer Behörde, so soll 
diese „in Zweifelsfällen ihre Entscheidung auf der Grundlage 
eines Gutachtens eines wissenschaftlichen Beirates treffen, 
der gemeinsam von der auf Bundesebene zuständigen Ver-
tretung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie der Ärztlichen 
Psychotherapeuten in der Bundesärztekammer gebildet 
wird.“ (§ 11 PsychThG, Hervorh. des Autors). Nach der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich 
bei den Gutachten des Beirats um antizipierte generelle Sach-
verständigengutachten (BVerwG, Urteil vom 30.04.2009 –  
3 C 4.08, Rdnr. 25). Das Bundesverwaltungsgericht weist in 
seinem Urteil vom 30. April 2009 darauf hin, dass der Ge-
setzgeber den Wissenschaftlichen Beirat gerade deshalb ge-
schaffen und mit einer besonderen fachlichen Legitimation 
ausgestattet habe, um die Anerkennungspraxis der Landes-
behörden zu strukturieren und zu vereinheitlichen.

1 Zu der mit der Ausgabe 4/2017 eingeführten geschlechtersensiblen 
Schreibweise im Psychotherapeutenjournal lesen Sie bitte den Hinweis auf 
der vorderen inneren Umschlagseite. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um 
ein Heft in der männlichen Sprachform.

 3/2018  Psychotherapeutenjournal 251



Aufgaben des WBP

Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (WBP) hat erstens 
die Aufgabe der gutachterlichen Beratung von Behörden zur Fra-
ge der wissenschaftlichen Anerkennung von einzelnen psycho-
therapeutischen Verfahren nach § 11 PsychThG und damit zu-
sammenhängend auch der Beratung hinsichtlich der staatlichen 
Anerkennung von Ausbildungsstätten. Zweitens beschäftigt 
sich der WBP mit Anfragen von Fachverbänden in Bezug auf die 
wissenschaftliche Anerkennung von Psychotherapieverfahren 
und -methoden. Drittens greift der WBP eigeninitiativ wissen-
schaftliche Fragestellungen der Psychotherapieforschung auf 
und setzt Impulse für eine Förderung der Psychotherapie- und 
Versorgungsforschung. Hierbei sind insbesondere die Stellung-
nahme des WBP zur finanziellen Förderung der Psychotherapie-
Evaluationsforschung in der Bundesrepublik Deutschland aus 
dem Jahr 2000 und der Entwurf eines Forschungskonzepts für 
das Förderprojekt „Psychotherapie“ für das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) zu nennen, die in einem Pro-
gramm des BMBF zur Förderung von Forschungsverbünden zur 
Psychotherapie mündeten.

Darüber hinaus sieht es der Beirat als seine Aufgabe an, 
„im Rahmen seiner wissenschaftlichen Stellungnahmen 
zu einer die Berufsgruppen übergreifenden Einheitlichkeit 
bei[zutragen], so dass seine Arbeit für Ärzte, Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten gleichermaßen von Bedeutung ist. Damit kommt 
dem Wissenschaftlichen Beirat auch eine wichtige Funktion 
in der Qualitätssicherung der psychotherapeutischen Versor-
gung zu“ (§ 1 Geschäftsordnung des WBP).2

Zusammensetzung des WBP

Zur Einrichtung des in § 11 PsychThG vorgesehenen Wissen-
schaftlichen Beirats wurden zwischen Bundesärztekammer 
(BÄK) und Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) im Ok-
tober 2003 in einer Vereinbarung über den WBP insbesonde-
re die Aufgaben des WBP, die fachliche Unabhängigkeit des 
Gremiums, die Zusammensetzung und Amtszeit, der alternie-
rende Vorsitz, die Prinzipien der methodischen Transparenz, 
die Regelungskompetenz für die Geschäftsordnung und die 
Rechte der Beauftragten der Vorstände der entsendenden 
Kammern geregelt.

Der WBP ist danach paritätisch aus sechs Vertretern der 
Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie sechs ärztlichen 
Vertretern aus den Bereichen „Psychiatrie und Psychothera-
pie“, „Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ und 
„Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und -psychotherapie“ 
zusammengesetzt. Sie werden, jeweils mit persönlichen 
Stellvertretern, von den entsendenden Kammern benannt. 
Darüber hinaus ist festgelegt, dass mindestens ein Mitglied 
und dessen Stellvertreter aus der Berufsgruppe der Kinder- 
und Jugendlichenpsychiater und mindestens ein Mitglied und 
dessen Stellvertreter aus der Gruppe der Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeuten stammen. In der gemeinsamen 
Vereinbarung ist darüber hinaus festgelegt, dass es sich um 
wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeiten mit prakti-
scher Erfahrung in psychotherapeutischer Patientenbehand-
lung handeln soll. Der Vorstand der BPtK beruft daher die Mit-
glieder des WBP und deren Stellvertreter aufseiten der Psy-
chologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten unter besonderer Berücksichtigung 
dieser beiden Kriterien als wissenschaftlich ausgewiesene 
Experten und gerade nicht als Vertreter eines bestimmten 
Psychotherapieverfahrens. Wie bereits das Bundesverwal-
tungsgericht in seinem Urteil vom 30. April 2009 vor dem 
Hintergrund der damaligen Besetzung des WBP betonte, soll 
diese plurale Zusammensetzung die Einseitigkeit zugunsten 
bestimmter Interessengruppen oder Therapierichtungen ver-
hindern und eine höhere Richtigkeitsgewähr bieten (BVerwG, 
Urteil vom 30.04.2009 – 3 C 4.08, Rdnr. 25).

Eine Amtsperiode des WBP beträgt fünf Jahre, die aktuelle 
vierte Amtsperiode läuft noch bis Ende 2018. Die Geschäfts-
stelle ist abwechselnd jeweils für eine Amtsperiode bei der 
BÄK und der BPtK angesiedelt. Die alternierenden Vorsitzen-
den in dieser Amtsperiode sind Prof. Dr. Günter Esser (für die 
Seite der BPtK) und Prof. Dr. Dr. Gereon Heuft (für die Seite 
der BÄK), die Liste der weiteren Mitglieder findet sich ebenso 
wie viele weitere Informationen auf der Homepage des WBP 
unter www.wbpsychotherapie.de.

Das Methodenpapier des WBP: Kriterien 
für die wissenschaftliche Anerkennung

Die Verfahrensregeln zur Beurteilung der wissenschaftlichen 
Anerkennung von Psychotherapieverfahren und -methoden 
legt der WBP in seinem Methodenpapier dar.3

Terminologie im Methodenpapier
Das Methodenpapier unterscheidet zwischen Psychothera-
pieverfahren, Psychotherapiemethoden und Psychotherapie-
techniken. Gegenstand der Prüfung der wissenschaftlichen 
Anerkennung sind laut Methodenpapier nur Psychotherapie-
verfahren und Psychotherapiemethoden.

Nach dem Methodenpapier des WBP setzt die Einordnung 
eines psychotherapeutischen Ansatzes als Psychotherapie-
verfahren voraus, dass

 � „es von seinen Vertretern selber als ein Psychotherapie-
verfahren verstanden wird“,

 � „die theoretischen Erklärungen der Störungen und Metho-
den einheitlich bzw. auf der Basis gemeinsamer Grundan-
nahmen erfolgen“,

2 Die Geschäftsordnung des WBP ist verfügbar unter: http://www.wbpsy-
chotherapie.de/page.asp?his=0.2.31.
3 Das Methodenpapier des WBP in seiner aktuell gültigen Version 2.8 von 
2010 ist verfügbar unter: http://www.wbpsychotherapie.de/downloads/Me-
thodenpapier28.pdf.
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 � „begründete Kriterien für die Indikationsstellung sowie 
Konzepte zur individuellen Behandlungsplanung und zur 
Gestaltung der therapeutischen Beziehung formuliert 
sind“,

 � „das Psychotherapieverfahren bzw. die Methoden des 
Psychotherapieverfahrens zur Behandlung von Störungen 
eines breiten Spektrums von Anwendungsbereichen der 
Psychotherapie eingesetzt werden“ und

 � „das Psychotherapieverfahren in dieser Breite in der Aus-, 
Weiter- oder Fortbildung gelehrt wird“ (Methodenpapier 
des WBP, 2010, S. 15).

Ein psychotherapeutischer Ansatz wird dann als eigenständi-
ge Psychotherapiemethode eingestuft, wenn

 � „er von seinen Vertretern selber als eine Psychotherapie-
methode verstanden wird“,

 � „seine Beschreibung (jeweils) neben Angaben zur Vorge-
hensweise auch Angaben zu den zu erzielenden Effekten 
und den Indikationskriterien umfasst“,

 � „eine theoretische Erklärung der Entstehung und der Auf-
rechterhaltung der behandelbaren Störung bzw. Störungen 
und eine Theorie ihrer Behandlung durch diese Psychothe-
rapiemethode formuliert sind“,

 � „die für die Psychotherapiemethode spezifischen Faktoren 
relevant und von denen anderer Psychotherapiemethoden 
und Psychotherapieverfahren verschieden sind“ und

 � „die Psychotherapiemethode nicht bereits als Methode 
eines vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie be-
urteilten Psychotherapieverfahrens berücksichtigt wurde“ 
(Methodenpapier des WBP, 2010, S. 15f.).

Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorge-
hensweise, mit deren Hilfe die angestrebten Ziele im Rahmen 
der Anwendung von psychotherapeutischen Methoden und 
Verfahren erreicht werden sollen, z. B. im Bereich des psy-
chodynamischen Verfahrens die Übertragungsdeutung zur 
Bewusstmachung aktualisierter unbewusster Beziehungs-
muster oder in der Verhaltenstherapie die Reizkonfrontation 
in vivo (Methodenpapier des WBP, 2010, S. 5).

Kriterien zur Anerkennung als Psychotherapieverfahren 
oder -methode
Im Jahr 1999 veröffentlichte der WBP im Deutschen Ärz-
teblatt einen „Leitfaden für die Erstellung von Gutachten-
Anträgen zu Psychotherapieverfahren“. Die Kriterien für die 
wissenschaftliche Anerkennung von Psychotherapieverfah-
ren wurden dann erstmals mit den Anwendungsbereichen 
von Psychotherapie bei Erwachsenen im Januar 2000 im 
Deutschen Ärzteblatt festgelegt. Dabei verzichtete der WBP 
in seiner ersten Amtsperiode (1999 bis 2003) darauf, in sei-
nen Gutachten im Einzelnen diejenigen Studien zu dokumen-
tieren, die als Wirksamkeitsbeleg anerkannt wurden und für 
nicht anerkannte Studien die Ablehnungsgründe zu benen-

nen. Im Jahr 2004 wurden die Mindestanforderungen für die 
Begutachtung von Wirksamkeitsstudien im Bereich der Psy-
chotherapie vom WBP weiter konkretisiert. Mit den Gutach-
ten zu EMDR und zur Interpersonellen Psychotherapie (IPT) 
vom Juli 2006 wurden erstmals auch Übersichten über die 
geprüften Studien publiziert, aus denen die anerkannten Stu-
dien sowie die Ablehnungsgründe bei nicht anerkannten Stu-
dien hervorgingen. Am 8. Mai 2008 wurden die alten Kriterien 
für die Anerkennung von Psychotherapieverfahren durch ein 
neues Methodenpapier des WBP abgelöst. Darin wurde u. a. 
festgelegt, dass sich die Begutachtungen nicht nur auf von 
den Fachgesellschaften eingereichte Studienpublikationen 
beschränken, sondern dass der WBP im Benehmen mit den 
Antragstellern eine eigene systematische Literaturrecherche 
durchführt, um eine vollständige Evidenzgrundlage für die 
Bewertung von Psychotherapieverfahren und -methoden zu 
generieren. Die aktuell gültige Version 2.8 des Methodenpa-
piers wurde in der Sitzung des WBP am 20. September 2010 
beschlossen.

Ausgangspunkt für die Begutachtung von Psychotherapiever-
fahren und -methoden nach diesem Methodenpapier ist die 
grundsätzliche Überlegung, dass die wissenschaftliche Aner-
kennung eines Psychotherapieverfahrens dann festzustellen 
ist, „wenn es sich aus wissenschaftlicher Sicht um ein Psy-
chotherapieverfahren handelt, dessen Durchführung in der 
Praxis zur Heilung oder Linderung von Störungen mit Krank-
heitswert führt“ (Methodenpapier des WBP, 2010, S. 5). Das 
Methodenpapier legt im Detail fest, wie dieser allgemeine 
Grundsatz geprüft wird, d. h. es bestimmt einerseits die Kri-
terien der Prüfung, andererseits die Vorgehensweise.

Zunächst werden folgende Kriterien formuliert (Methoden-
papier des WBP, 2010, S. 6f.):

 � Der Einsatz der Intervention erfolgt bei Personen, die unter 
Störungen mit Krankheitswert leiden und der beobachtete 
Effekt stellt eine Heilung oder Linderung dieser Störung 
dar.

 � Der therapeutische Effekt ist intersubjektiv feststellbar 
und replizierbar.

 � Der erzielte Effekt muss mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 
die psychotherapeutische Intervention zurückführbar sein 
(interne Validität).

 � Die untersuchte psychotherapeutische Intervention ist in 
der Praxis unter den Rahmenbedingungen des Gesund-
heitswesens effektiv durchführbar (externe Validität).

Sodann werden im Methodenpapier 18 Anwendungsbe-
reiche der Psychotherapie (Bereiche von Diagnosegruppen) 
definiert, für die separat die wissenschaftliche Anerkennung 
eines Psychotherapieverfahrens oder einer Psychotherapie-
methode geprüft wird. Hierbei wird zusätzlich zwischen der 
Anwendung der Psychotherapie bei Kindern und Jugendli-
chen bzw. bei Erwachsenen unterschieden. Der Beirat trägt 
damit dem Problem der eingeschränkten Generalisierbarkeit 
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von Wirksamkeitsnachweisen von einem Anwendungsbe-
reich auf einen anderen bzw. von der Wirksamkeit der Be-
handlung von Erwachsenen auf die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen Rechnung.

Die wissenschaftliche Anerkennung für einen Anwendungs-
bereich setzt voraus, dass in mindestens drei unabhängigen, 
methodisch adäquaten Studien die Wirksamkeit in der Be-
handlung von Störungen aus diesem Anwendungsbereich 
nachgewiesen wird und mindestens eine der Studien eine 
Katamnese-Untersuchung einschließt, mit der ein Therapie-
erfolg auch noch mindestens sechs Monate nach Therapie-
ende nachgewiesen wird.

Die vertiefte Ausbildung in einem Psychotherapieverfahren soll 
den künftigen Psychotherapeuten zur Behandlung von Patienten 
mit möglichst allen psychischen Störungen von Krankheitswert 
befähigen, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist. Deshalb 
wurde für den Nachweis der Wirksamkeit eines Psychothera-
pieverfahrens für ein breites Erkrankungsspektrum das sog. 
Schwellenkriterium eingeführt: Für Psychotherapieverfahren 
zur Behandlung Erwachsener4 wird gefordert, dass die Wirk-
samkeit des Verfahrens mindestens für die Anwendungsberei-
che affektive Störungen und Angststörungen sowie zusätzlich 
für mindestens einen der Anwendungsbereiche somatoforme 
Störungen, Abhängigkeit und Missbrauch oder Persönlichkeits- 
und Verhaltensstörungen oder für mindestens zwei der restli-
chen zehn Anwendungsbereiche durch empirische Studien 
belegt ist, die den festgelegten Mindeststandards genügen. 
Hierdurch wird zugleich vermieden, dass vor dem Hintergrund 
fehlender Studien ein entsprechend breit belegtes Psychothe-
rapieverfahren nur bei jenen psychischen Erkrankungen einge-
setzt werden kann, für die eine wissenschaftliche Anerkennung 
des Verfahrens festgestellt werden konnte.

Bei der Festlegung des Schwellenkriteriums hat der Beirat 
insbesondere die psychotherapeutische Versorgungsrele-
vanz der Anwendungsbereiche berücksichtigt. Epidemiolo-
gisch und in der Gesundheitsversorgung besonders häufig 
auftretende Indikationsbereiche der Psychotherapie, aber 
auch solche, die häufig mit besonders schweren Beeinträch-
tigungen verbunden sind, erhielten hierbei ein besonderes 
Gewicht. Diese Überlegung, dass als Vertiefungsgebiet nur 
solche wissenschaftlich anerkannten Verfahren zugelassen 
werden, die für bestimmte häufig auftretende Indikationsbe-
reiche nachweislich wirksam sind, wurde vom Bundesverwal-
tungsgericht in seinem Urteil vom 30. April 2009 ausdrücklich 
bestätigt (BVerwG, Urteil vom 30.04.2009 – 3 C 4.08, Rdnr. 
27). Dieses Schwellenkriterium hat auch der Gemeinsame 
Bundesauschuss bei seinen Kriterien für die Anerkennung 
von neuen Psychotherapieverfahren und -methoden in § 19 
Abs. 1 der Psychotherapie-Richtlinie aufgegriffen. Dabei wur-
de zugleich die wissenschaftliche Anerkennung eines neuen 
Psychotherapieverfahrens bzw. einer neuen Psychotherapie-
methode durch den WBP als eine der Voraussetzungen für 
die sozialrechtliche Zulassung definiert, von der nur in Aus-
nahmefällen abgesehen werden kann.

Prozess der Begutachtung

Der Prozess der Begutachtung eines Psychotherapieverfah-
rens oder einer Psychotherapiemethode zur Feststellung 
der wissenschaftlichen Anerkennung umfasst die folgenden 
Schritte:

 � Formulierung der Fragestellung,

 � Einstufung als Psychotherapieverfahren oder Psychothera-
piemethode,

 � Zusammenstellung der Studien,

 � Beurteilung der einzelnen wissenschaftlichen Studien,

 � Feststellung der wissenschaftlichen Anerkennung von Psy-
chotherapieverfahren oder Psychotherapiemethoden für 
die jeweiligen Anwendungsbereiche der Psychotherapie,

 � Empfehlungen für die Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten und/oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten sowie für die ärztliche Weiterbildung.

Wie verlief die Begutachtung der Hu-
manistischen Psychotherapie durch den 
Wissenschaftlichen Beirat und was war 
das Ergebnis?

Mit einem Schreiben vom 10. November 2011 stellte die Ar-
beitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie (AGHPT) 
zunächst einen Antrag auf Feststellung der wissenschaftli-
chen Anerkennung der Humanistischen Psychotherapie (HPT) 
als Verfahrensbegriff. Dieses Vorgehen wurde vom WBP ins-
besondere mit der Begründung abgelehnt, dass nach dem 
Methodenpapier eine von einem Antrag auf Begutachtung 
der wissenschaftlichen Anerkennung eines Psychotherapie-
verfahrens gesonderte Feststellung der wissenschaftlichen 
Anerkennung eines Verfahrensbegriffs in der Aufgabenstel-
lung nicht vorgesehen sei. Daraufhin stellte die AGHPT am 
12. Oktober 2012 einen Antrag an den WBP auf Beurteilung 
der wissenschaftlichen Anerkennung des Verfahrens HPT.

Besonderheiten des Antrags zur HPT

Im Antrag zur HPT wurden insgesamt zehn psychothera-
peutische Ansätze zusammengefasst, die sich größtenteils 
selbst als Psychotherapieverfahren verstanden und deren 
Fachgesellschaften eigenständige Curricula für die Qualifika-
tion in diesen Verfahren und Ansätzen entwickelt und imple-
mentiert haben. Hierzu gehören: Gesprächspsychotherapie, 
Gestalttherapie, Emotionsfokussierte (Einzel-)Therapie und 
Emotionsfokussierte Paartherapie, Psychodrama, Logothe-

4 Für die Empfehlung für die vertiefte Ausbildung zum Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten wurde ein eigenes Schwellenkriterium in Bezug 
auf die Anwendungsbereiche definiert. Dieses berücksichtigt neben den 
affektiven Störungen und den Angststörungen insbesondere auch den An-
wendungsbereich der Hyperkinetischen Störungen (F90) und Störungen des 
Sozialverhaltens (F91; F94.2-F94.9).
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rapie, Existenzanalyse, Körperpsychotherapie, Pesso Boyden 
System Psychomotor, Integrative Therapie und Transaktions-
analyse.

Für zwei dieser Ansätze hatte der WBP bereits in seiner ers-
ten Amtsperiode die wissenschaftliche Anerkennung als Psy-
chotherapieverfahren geprüft:

 � Die Gesprächspsychotherapie war bereits 2002 als wis-
senschaftlich anerkanntes Psychotherapieverfahren vom 
WBP für die vertiefte Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten empfohlen worden, nachdem im Nach-
gang zu einem ersten Gutachten aus dem Jahr 1999 ein 
Nachantrag zur wissenschaftlichen Anerkennung in einem 
weiteren Anwendungsbereich geführt hatte. Entspre-
chend existieren staatlich anerkannte Ausbildungsstätten 
ebenso wie von den Landespsychotherapeutenkammern 
anerkannte Weiterbildungsstätten für die Zusatzweiterbil-
dung in Gesprächspsychotherapie.

 � Auch Psychodrama war bereits im Jahr 1999 vom WBP 
begutachtet worden mit dem Ergebnis, dass in keinem 
Anwendungsbereich die wissenschaftliche Anerkennung 
festgestellt werden konnte.

Darüber hinaus war für die Gestalttherapie im Jahr 2010 be-
reits ein eigener Antrag zur Begutachtung der wissenschaftli-
chen Anerkennung als Psychotherapieverfahren gestellt wor-
den. Dieser wurde dann nach Eingang des Antrags zur Prü-
fung der HPT von den Antragstellern zunächst zurückgestellt. 
Im Mai 2015 stellte der Deutsche Dachverband Gestaltthera-
pie für approbierte Psychotherapeuten e. V. (DDGAP) einen 
Antrag auf Wiederaufnahme der Begutachtung der Gestalt-
therapie als eigenständiges Verfahren.

Ergebnis der Begutachtung der HPT

Das am 19. Januar 2018 veröffentlichte Gutachten des WBP 
zur HPT beschäftigt sich zunächst mit der Frage, ob die HPT 
als Psychotherapieverfahren gelten kann. In seinem Gutach-
ten kommt der WBP zu dem Schluss, dass es sich bei der 
HPT um eine übergeordnete psychotherapeutische Grund-
orientierung handele, die im internationalen Schrifttum reprä-
sentiert sei.

Die abschließende Beurteilung entsprechend den zuvor 
dargestellten Kriterien des Methodenpapiers erlaube es 
jedoch nicht, von der HPT als Psychotherapieverfahren im 
Sinne des Methodenpapiers des WBP zu sprechen. Grün-
de dafür seien insbesondere die fehlende systematische 
sowie differenzierte Vermittlung der zehn Ansätze in einer 
gemeinsamen Aus-, Fort- oder Weiterbildung und eine feh-
lende differenzielle Indikationsstellung, d. h. Konzepte zur 
Frage, wann welche der psychotherapeutischen Ansätze 
im Verlauf einer Behandlung einzusetzen sind (beispiels-
weise der Wechsel von einem gesprächspsychotherapeu-
tischen Setting zum Einsatz eines körperpsychotherapeuti-
schen Settings).

Weiterhin hat der WBP alle eingereichten und über die Li-
teraturrecherchen identifizierten Studien zunächst einem 
mehrstufigen Screeningprozess unterzogen. Für alle positiv 
gescreenten Studien, bei denen im nächsten Schritt eine Voll-
textbewertung durchgeführt wurde, erfolgte eine Zuordnung 
zu dem jeweils untersuchten therapeutischen Ansatz und zu 
einem der 18 Anwendungsbereiche der Psychotherapie. Da 
der WBP vor dem Hintergrund der im Methodenpapier defi-
nierten Kriterien die HPT nicht als ein Psychotherapieverfah-
ren eingeordnet hat und die therapeutischen Ansätze in älte-
ren Gutachten zum Teil bereits als Psychotherapieverfahren 
eingestuft worden waren, wurden die empirischen Wirksam-
keitsnachweise auf Studienebene für die einzelnen psycho-
therapeutischen Ansätze differenziert dokumentiert.

Im Gutachten kommt der WBP für die Psychotherapie bei Er-
wachsenen zu dem Ergebnis, dass für die folgenden psycho-
therapeutischen Ansätze und für die folgenden Anwendungs-
bereiche auf der Basis der aktuell verfügbaren Studien die 
wissenschaftliche Anerkennung festgestellt werden könne:5

Gesprächspsychotherapie in den Anwendungsbereichen:

 � Affektive Störungen (F3; einschließlich F94.1 und F53),

 � Anpassungs- und Belastungsstörungen (F43),

 � Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Erkran-
kungen (F54).

Für die übrigen psychotherapeutischen Ansätze – mit Aus-
nahme der Gestalttherapie (siehe eigenes Gutachten) – habe 
der WBP in keinem Anwendungsbereich der Psychotherapie 
auf der Basis der aktuell verfügbaren Studien die wissen-
schaftliche Anerkennung feststellen können.

Bei Kindern und Jugendlichen habe der WBP auf der Basis 
der aktuell verfügbaren Studien für keinen der psychothera-
peutischen Ansätze in einem der Anwendungsbereiche der 
Psychotherapie die wissenschaftliche Anerkennung feststel-
len können.

Die HPT im Sinne des Antrages der AGHPT könne daher – so 
die Schlussfolgerung des WBP – weder als Verfahren für die 
vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeu-
ten entsprechend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Psychologische Psychotherapeuten noch 
als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechend § 1 Abs. 1 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten empfohlen werden, da die 
Kriterien für die Feststellung eines Verfahrens im Sinne des 
Methodenpapiers des WBP nicht ausreichend erfüllt seien. 

5 Die Emotionsfokussierte Therapie wurde hierbei, wie schon bei den frühe-
ren Gutachten des WBP, der Gesprächspsychotherapie zugerechnet. Nach 
dem Gutachten zur Gestalttherapie kann sie aber zugleich auch als Methode 
der Gestalttherapie zugeordnet werden.
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Darüber hinaus wäre aber auch das Schwellenkriterium ge-
mäß Abschnitt III.1 (Empfehlungen für die Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten) bzw. Abschnitt III.2 
(Empfehlungen für die Ausbildung zum Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten) des Methodenpapiers nicht erfüllt 
worden. Für die Empfehlung für die vertiefte Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten wäre insbesondere eine 
wissenschaftliche Anerkennung für die beiden Anwendungs-
bereiche „Affektive Störungen“ und „Angststörungen“ zwin-
gend erforderlich. Dies ist jedoch für den Anwendungsbereich 
der Angststörungen nach den Bewertungen des WBP nicht 
der Fall. Dies gilt sowohl für jeden der psychotherapeutischen 
Ansätze allein als auch über die Gesamtheit der psychothera-
peutischen Ansätze hinweg.

Vor diesem Hintergrund kommt der Beirat in seinem Gut-
achten zu dem Ergebnis, dass die Gesprächspsychotherapie 
nicht mehr als Verfahren für die vertiefte Ausbildung entspre-
chend § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Psychologische Psychotherapeuten empfohlen werden 
kann. Anhand der vorliegenden Studien könne zwar die wis-
senschaftliche Anerkennung für die Anwendungsbereiche 
„Affektive Störungen“, „Anpassungs- und Belastungsstörun-
gen“ und „Psychische und soziale Faktoren bei somatischen 
Erkrankungen“ festgestellt werden, jedoch werde mangels 
wissenschaftlicher Anerkennung im Anwendungsbereich 
Angststörungen die erste Mindestvorgabe für die Empfeh-
lung als Verfahren für die vertiefte Ausbildung gemäß Ab-
schnitt III.1 des Methodenpapiers (d. h. die wissenschaftliche 
Anerkennung für die beiden Anwendungsbereiche „Affektive 
Störungen“ und „Angststörungen“) nicht erfüllt.

Dieses im Vergleich zu den Gutachten von 1999 und 2002 
abweichende Ergebnis erklärt sich insbesondere durch die 
Weiterentwicklung des Methodenpapieres gegenüber den 
Bewertungskriterien aus dem Jahr 2000. So werden mit dem 
Methodenpapier insbesondere die Anforderungen an die Be-
wertung der Studienqualität und die Kriterien für die wissen-
schaftliche Anerkennung in einem Anwendungsbereich nun-
mehr genauer definiert.

Ergebnis der Begutachtung der Gestalt-
therapie

Im Juli 2018 hat der WBP sein Gutachten zur Gestaltthera-
pie veröffentlicht. Darin stellt der Beirat fest, dass die Ge-
stalttherapie die fünf oben dargestellten Kriterien für ein 
Psychotherapieverfahren erfüllt. Der Beirat stellt darüber 
hinaus die wissenschaftliche Anerkennung der Gestaltthe-
rapie im Bereich der affektiven Störungen bei Erwachse-
nen fest. Da der Beirat jedoch für keinen weiteren Anwen-
dungsbereich eine wissenschaftliche Anerkennung festge-
stellt hat, wird das Schwellenkriterium gemäß Abschnitt 
III.1 (Empfehlungen für die Ausbildung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten) bzw. Abschnitt III.2 (Empfehlun-
gen für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten) des Methodenpapiers nicht erfüllt. Daher 
kommt der WBP zu dem Schluss, dass die Gestalttherapie 
nach dem Gutachten nicht als wissenschaftlich anerkann-
tes Psychotherapieverfahren gelten und auch nicht für die 
vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psychothera-
peuten empfohlen werden kann.
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Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie zur Humanistischen Psy-
chotherapie – Und wie geht es nun weiter?

Jürgen Kriz1

Ausgehend von der Kontroverse um das Gutachten des Wis-
senschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) zur Humanis-
tischen Psychotherapie werden in diesem Beitrag grundsätz-
liche Aspekte und Fragen aufgeworfen, wie es nun weiterge-
hen soll. Es wird die Position vertreten, dass es eines offenen 
Diskurses darüber bedarf, wieso der aktuelle WBP mit seinen 
Kriterien und deren Auslegungen nicht der internationalen 
Bedeutsamkeit der Humanistischen Psychotherapie und ihrer 
in zahlreichen Metaanalysen nachgewiesenen Wirksamkeit 
gerecht werden kann. Was bedeutet es, dass die Wissen-
schaftler2 vieler anderer Länder (in Europa, den USA etc.) und 
deren Gesundheitsbehörden in Verantwortung für ein patien-
tengerechtes Psychotherapieangebot – ebenso wie hierzulan-
de frühere WBP-Entscheidungen und Expertengremien – zu 
einer völlig anderen Einschätzung der Humanistischen Psy-
chotherapie kommen? Und was folgt daraus?

Zum aktuellen Stand

Leserinnen und Lesern des Psychotherapeutenjournals 
dürfte aufgrund zahlreicher Publikationen seitens der Bun-
des- und der Landespsychotherapeutenkammern,3   von Ver-
bänden und Fachgruppen,4 vom Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie (WBP),5 von der Arbeitsgemeinschaft Huma-
nistische Psychotherapie (AGHPT)6 und vielen weiteren im 
Prozess Beteiligten7 kaum entgangen sein: Die gutachterliche 
Bewertung des WBP zur Humanistischen Psychotherapie 
(HPT) hat eine Kontroverse ausgelöst.

Nach fünfjährigen Beratungen hat der WBP am 19.01.2018 
sein Gutachten veröffentlicht, wonach er die Humanistische 
Psychotherapie nicht als „wissenschaftlich anerkanntes Psy-
chotherapieverfahren“ ansieht und sie somit nicht „als Ver-
fahren für die vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten“ empfiehlt.

Darüber hinaus hat der WBP in seinem Gutachten auch ver-
öffentlicht, die seit dem Jahre 2002 als wissenschaftlich an-
erkannte Gesprächspsychotherapie (GPT) könne „auch nicht 
als Verfahren für die vertiefte Ausbildung […] für Psycholo-
gische Psychotherapeuten empfohlen werden“. Um diese 
Aussage treffen zu können, hat der WBP ohne Auftrag und 
entgegen dem Antrag der AGHPT die HPT in ihre einzelnen 
Methoden zerlegt und einzeln geprüft. Und er hat dabei ge-
gen die Verfahrensregeln seines eigenen Methodenpapiers 
verstoßen. Darüber hinaus hat er 26 – d. h. fast alle – positi-
ven Bewertungen des WBP aus 2002 revidiert und letztlich 
auch konträr zu einer von der Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK) eingesetzten Expertenkommission entschieden 
(näheres später).

Während BPtK und Bundesärztekammer (BÄK) zeitgleich mit 
der Veröffentlichung des WBP-Gutachtens in einer „Internen 
Hintergrundinformation“ die Sicht des WBP erläuterten, wie-
sen am 26.02.2018 über 40 Professorinnen und Professoren 
deutscher Universitäten und Hochschulen in einem „offenen 
Brief an den WBP“8 die Bewertung des WBP als „tendenziös 
und mangelhaft“ zurück; dieser habe „zentrale Regeln wis-
senschaftlichen Arbeitens missachtet und verletzt“.

Diese Kontroverse ist in jeder Hinsicht unerfreulich. Sie 
entspricht keineswegs der überwiegend kooperativen und 
wertschätzenden Atmosphäre, in welcher große Teile der 
psychotherapeutischen Profession in Praxen, Kliniken und 
bei diversen Trägern konkret zusammenarbeiten. Immerhin 
befinden sich unter den o.  a. 40 Professorinnen und Pro-
fessoren, welche das Vorgehen des WBP scharf kritisieren, 
auch solche, die an ihren Universitäten Verhaltenstherapie 
oder Psychodynamische Psychotherapie oder Systemi-
sche Therapie vertreten. Zudem sprachen sich auf dem 
3. AGHPT-Kongress im September 2017 auf dem Podium 
„Perspektiven der Humanistischen Psychotherapie“ sowohl 
Vertreter verhaltenstherapeutischer als auch psychodynami-
scher Verbände deutlich gegen die Einseitigkeit des Metho-
denpapiers des WBP aus.

Die Kontroverse wird auch der Bedeutung der Ansätze Huma-
nistischer Psychotherapie nicht gerecht – weder in Deutsch-
land, wie dies aus aktuellem Anlass z. B. von der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft der Tageskliniken für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik e. V. (DATPPP) betont wird,9 
noch international, wo z. B. Ende 2012 in Psychotherapy ein 
ganzes Heft mit 14 Beiträgen von acht Autoren dem Thema 
„The Renewal of Humanism in Psychotherapy“ gewidmet 

1 Jürgen Kriz ist federführender Autor des Antragstextes der AGHPT an den 
Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie. Er ist finanziell mit keinem Aus- 
oder Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie assoziiert.
2 Zu der mit der Ausgabe 4/2017 eingeführten geschlechtersensiblen 
Schreibweise im Psychotherapeutenjournal lesen Sie bitte den Hinweis auf 
der vorderen inneren Umschlagseite. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um 
ein Heft in der männlichen Sprachform.
3 Neben den Homepages der Bundespsychotherapeutenkammer und vieler 
Landespsychotherapeutenkammern u. a. im Psychotherapeutenjournal 
1/2018 auf S. 52 seitens der BPtK, auf S. 71/72 seitens der Psychotherapeu-
tenkammer Hessen.
4 Unter anderem von der Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie 
und Beratung e. V. (GwG): https://www.gwg-ev.org/presse/massive-
kritik-am-gutachten-zur-humanistischen-psychotherapie, vom Bundesver-
band der Vertragspsychotherapeuten e. V. (bvvp): http://aghpt.de/texte/
bvvp_20180207_positionspapier_mit_logoblatt.pdf, von der Deutschen 
Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e. V. 
(DGSF) und der Systemischen Gesellschaft e. V. (SG): http://aghpt.de/texte/
Stellungnahme_DGSF-SG_zu_HPT.pdf oder von der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft der Tageskliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik e. V. (DATPPP): http://aghpt.de/texte/DATPPP.pdf.
5 Das Gutachten des WBP zur wissenschaftlichen Anerkennung der HPT ist 
verfügbar unter: http://www.wbpsychotherapie.de/downloads/Gutachten-
HPT.pdf.
6 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/AGHPT-Stellungnahme_WBP-
17.2.18.pdf und http://aghpt.de/texte/AGHPT-Stellungnahme.pdf.
7 Zum Beispiel ein Text des Autors, verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/
Kriz_GwG_mb_GPB_2018-1_Kriz.pdf.
8 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/GwG_offener_Brief_WBP_2018-02-
19.pdf.
9 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/DATPPP.pdf.
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war. Diese Zeitschrift ist immerhin das offizielle Organ der Di-
vision 29 (Society for the Advancement of Psychotherapy) der 
APA (American Psychological Association). Und zu den Auto-
ren zählen neben den bekannten Psychotherapieforschern El-
kins und Wampold auch der Psychodynamiker Stolorow oder 
der Verhaltenstherapeut Hayes, der mit seinem Ansatz ACT 
(acceptance and commitment therapy) auch viele Anhänger 
in der deutschen Verhaltenstherapie hat.

Die Kontroverse ist zudem auch dem Ansehen von Wissen-
schaft in der deutschen Psychotherapie nicht zuträglich. So 
kann zwar auch in der Wissenschaft eine einmal begutachte-
te und anerkannte Leistung wieder überprüft und ggf. aber-
kannt werden – beispielsweise ein Doktorgrad aufgrund einer 
Dissertation. Dies geschieht aber nur dann, wenn begründe-
te Hinweise auf Täuschungen, Plagiate, Fälschungen oder 
ähnliche Verfehlungen vorliegen. Im Falle der Gesprächspsy-
chotherapie wurden aber keine Unredlichkeiten in den Wirk-
samkeitsstudien entdeckt. Die Daten oder das Design der 
Studien wurden nicht gefälscht. Das, was 2002 als Wirksam-
keitsbelege vom WBP beurteilt wurde, hat sich somit nicht 
geändert. Das einzige, was sich geändert hat, sind die Krite-
rien, die eine kleine Gruppe Wissenschaftler zur Prüfung der 
wissenschaftlichen Anerkennung ausgearbeitet hat. Weder 
das Methodenpapier noch gar dessen spezifische Interpreta-
tionen und konkrete Umsetzung ergeben sich aber zwingend 
aus irgendwelchen Gesetzen oder internationalen Konsens-
papieren über „richtige“ oder „wahre“ Forschung. Wenn 
somit zur Beurteilung der wissenschaftlichen Anerkanntheit 
die 2002 von anderen Wissenschaftlern bereits festgestellte 
wissenschaftliche Anerkanntheit nun 2018 ohne Auftrag oder 
Verdacht auf schwerwiegende Verfehlungen wieder infrage 
gestellt wird, so bekommen diese Vorgänge einen Grad an 
Beliebigkeit, der nicht im Einklang mit der Seriosität wissen-
schaftlichen Vorgehens steht.

Es dürfte gleichwohl nicht im Interesse der Leserinnen und 
Leser sein, die in dieser Kontroverse erhobenen Vorwürfe ge-
gen den WBP hier im Detail nochmals vorzutragen. Die AGH-
PT hat von Anbeginn alle Dokumente ins Internet gestellt mit 
dem Hinweis: „Wir halten Transparenz nicht nur für ein wich-
tiges Moment von Psychotherapie, sondern in Übereinstim-
mung mit wissenschaftstheoretischen Standardwerken auch 
für ein wesentliches Kennzeichen von Wissenschaft“.10 Wer 
sich selbst ein Bild machen will, findet dort alle Dokumente. 
Besonders wichtig sind dabei:

a) Text des (Vor-)Antrages vom 10.11.2011, der begründet, 
warum die HPT als ein Verfahren anzusehen ist11

b) Text des (Haupt-)Antrages vom 12.10.2012 mit der Auflis-
tung der Studien12

c) Antworten der AGHPT vom 10.06.2014 auf die Rückfra-
gen des WBP vom 17.02.201413

d) Offener Brief des „Wiss. Beirates der AGHPT“ vom 
05.12.2014 an den WBP14

e) Vorläufige Version der Studienbewertungen (des WBP) 
vom 11.09.201715

f) Stellungnahme der AGHPT zu dieser „vorläufigen Studien-
bewertung“ vom 16.10.201716

g) Gutachten des WBP17

h) Stellungnahme der AGHPT18

Statt einer Auflistung der besonders in f) und h) vorgetragenen 
Kritikpunkte soll es im Folgenden eher darum gehen, was das 
Bewertungsverfahren des WBP für die Psychotherapieland-
schaft in Deutschland bedeutet und was daraus für die Zukunft 
zu folgern ist. Denn es geht nicht darum, die Mitglieder des 
WBP als Personen infrage zu stellen oder gar anzuprangern. 
Vielmehr handelt es sich um ein „Systemversagen“, welches 
die Konstruktion WBP aufgrund mangelhafter Präzision der 
gesetzlichen Vorgaben von Anfang an dahingehend gefährdet 
hat, dass die erforderliche wissenschaftliche Neutralität für 
sachgerechte Bewertungen schwer möglich erscheint.

Wie „funktioniert“ eigentlich Wissen-
schaft?
Eine Unzahl an kognitions- und wahrnehmungspsychologi-
schen, sozialpsychologischen und gruppendynamischen Be-
funden zeigt, dass unsere kognitiven Prozesse erheblichen 
Einflüssen unterliegen. Dabei üben aufgrund der evolutionä-
ren Entwicklung des „Social Brains“ Effekte von Gruppen-
kohärenz und Abgrenzung zu „Außenstehenden“ besonders 
starke Wirkungen aus. Auch Wissenschaftler und Gutach-
ter unterliegen in ihren Rollen prinzipiell solchen Einflüssen. 
Eine umfangreiche Literatur belegt dies (z. B. Asch, 1973; 
Lück, Bungard & Miller, 2005; Gilovich, Keltner, Chen & Nis-
bett, 2006 ) – allgemein zu Forschungsartefakten oder spezi-
ell in der Psychotherapieforschung u. a. zu Allegiance (dass 
auch Wissenschaftler aufgrund der Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten psychotherapeutischen Ansatz die vielen Ent-
scheidungen im Verlauf einer Studie zugunsten eben dieses 
Ansatzes verzerren, siehe Munder, Brütsch, Leonhart, Gerger 
& Barth, 2013). Daher werden in der Wissenschaft Vorkeh-
rungen getroffen, wie trotz solcher verzerrender Einflüsse 

10 Verfügbar unter: http://aghpt.de/antraege-an-den-wissenschaftlichen-
beirat-psychotherapie-wbp/.
11 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/Antrag%20der%20AGHPT%20
an%20den%20WBP_2011-11-10.pdf.
12 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/aghpt-antrag%20an%20den%20
wbp_(1)_antragstext_2012-10-12.pdf.
13 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/2014_rueckfragen/2014_antwor-
ten_auf_rueckfragen.pdf.
14 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/2014-12-05_offener_Brief_an_
WBP.pdf.
15 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/WBP-Studienbewertung-
SKM_36817091914450-2.pdf.
16 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/AGHPT-Stellungnahme-an-
WBP--2017-10-16.pdf.
17 Verfügbar unter: http://www.wbpsychotherapie.de/downloads/Gutach-
ten-HPT.pdf.
18 Verfügbar unter: http://aghpt.de/texte/AGHPT-Stellungnahme.pdf.
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eine artefaktärmere, intersubjektive Sicht möglich wird. Nach 
Überzeugung der meisten Wissenschaftstheoretiker sind 
daher Transparenz und Diskursivität ganz zentrale Merkmale 
von Wissenschaft.

Im Gegensatz zu Alltagsideologien und Konfessionen zeich-
net sich Wissenschaft somit insbesondere dadurch aus, dass 
die stillschweigenden Vorannahmen und damit die metho-
dologischen und methodischen Voraussetzungen reflektiert, 
diskutiert und dokumentiert werden. Wissenschaftler verste-
hen sich nicht als Verkünder von Wahrheiten, welchen dann 
zu folgen wäre. Vielmehr verstehen sie sich als Lieferanten 
von Argumenten, Perspektiven und Differenzierungen für die 
notwendig zu führenden Diskurse.

Nun verläuft die Erstellung von Gutachten durch ein Wissen-
schaftlergremium wie den WBP sicher nicht nach denselben 
Regeln wie genuine Forschung. Aber zentrale Regeln der 
Wissenschaft wie Transparenz und Reflexion der eigenen Vo-
raussetzungen sind unabdingbar. Entscheidungen sind grund-
sätzlich zu begründen – das gilt ganz besonders dann, wenn 
sie in deutlicher Abweichung von expliziten Strömungen in 
der scientific community stattfinden und/oder wenn bekannt 
wird, dass einzelne Entscheidungen oder Vorgehensweisen 
Kritik anderer Wissenschaftler oder relevanter Gruppen (z. B. 
im Falle des WBP: auch von größeren Psychotherapeuten-
gruppen) hervorrufen.

Das „Systemversagen“ WBP

Wenn man diese Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens 
auch nur hinreichend akzeptiert, kann ein WBP, der angemes-
sen arbeiten soll, dies nicht abgeschottet von den Diskursen 
in der scientific community tun. Selbstverständlich bedarf 
es für eine unbehelligte Arbeit Vertraulichkeit. Diese hat sich 
allerdings auf Informationen über Personen und persönliche 
Belange zu beschränken. Allgemeine Fachfragen, die ohne-
dies Gegenstand der Wissenschaft sind, dürfen nicht mit dem 
Hinweis auf „Vertraulichkeit“ dem Diskurs entzogen werden. 
Es ist nicht einzusehen, warum ein WBP nicht – wie z. B. je-
des Hochschulgremium – zwischen einem vertraulichen und 
einem öffentlichen Teil unterscheiden könnte.

Damit der Diskurs und die Anbindung an eine scientific com-
munity funktionieren kann, muss auch intern eine entspre-
chende Pluralität gewahrt sein. Sonst besteht die Gefahr, 
dass allzu schnell nur bestimmte Perspektiven und Methoden 
unreflektiert und vorab zugelassen und andere ausgeschlos-
sen werden. Konkret bedeutet das für einen WBP, dass alle 
vier psychotherapeutischen Grundorientierungen darin ver-
treten sein müssen. Dass dies nicht realisiert wurde, war von 
Anbeginn (1999) einer der Kritikpunkte. Mit Ausnahme der 
Periode von 2004 bis 2008 waren ausschließlich Vertreter 
der Richtlinienverfahren im WBP stimmberechtigt. Bei der 
Begutachtung der HPT durch den aktuellen WBP wirkte sich 
die Ausgrenzung anderer besonders gravierend aus, weil kein 

einziges Mitglied (auch keines ohne Stimmrecht) in diesem 
Verfahren ausgewiesen war.

Die Gefahr von möglichen Interessenkollisionen ist wohl 
kaum auszuschließen. Es ist daher schwer zu begreifen, wa-
rum nicht die entsendenden Bundeskammern dem Vorwurf 
der Einseitigkeit und Parteilichkeit durch eine bessere Reprä-
sentanz der vier Grundorientierungen begegnet sind – und 
warum die Delegierten des Deutschen Psychotherapeuten-
tages (DPT) seit fast zwei Jahrzehnten nicht ihre Bundeskam-
mer in die Pflicht genommen und zumindest diese Quelle der 
Kritik beseitigt haben.

Eine weitere unnötige Schwachstelle im System, welche 
eine angemessen neutrale und fachgerechte Bewertung er-
schwerte, war im Falle der HPT eine Auslegung von „Ver-
traulichkeit“, die eine sachgerechte Kommunikation mit den 
Antragstellern verhinderte. Es wurden zwar Gelegenheiten 
zu Stellungnahmen seitens der AGHPT geboten. Ob und wie 
diese gelesen oder gar verarbeitet wurden, darüber wurde 
jeder Diskurs verweigert. Zum Beispiel wurde der Brief des 
wissenschaftlichen Beirats der AGHPT vom Dezember 2014 
mit kritischen Hinweisen und essentiellen Fragen an den 
WBP nie beantwortet – und im Gutachten ist nicht erkennbar, 
dass die Einwände in irgendeiner Form berücksichtigt worden 
wären. Die AGHPT wurde 2015 zwar zu einer WBP-Sitzung 
eingeladen. Doch statt eines Diskurses auf Augenhöhe fand 
aus Sicht der teilnehmenden AGHPT-Vertreter eher eine Be-
fragung statt. Eine Einsicht ins Protokoll zur Prüfung mögli-
cher Missverständnisse wurde ebenfalls verweigert.

Ohne strukturelle Vorgaben hinsichtlich einer paritätischen 
Besetzung mit den vier Grundorientierungen und Anbindung 
an öffentliche Diskurse zur Sicherung der Transparenz von 
Vorgängen kann ein Gremium wie der WBP seine Aufgabe 
einer sach- und fachgerechten Bewertung m. E. nicht erfül-
len – selbst bei bestem Willen der einzelnen Mitglieder. Es 
erscheint unrealistisch, dass zeitlich voll ausgelastete, ehren-
amtlich arbeitende Gutachter, die – wie ich selbst weiß – aus 
Kapazitätsgründen nicht einmal manche der unmittelbaren 
eigenen Anliegen realisieren können, sich in ein ihnen „frem-
des“ Verfahren mit andersartiger Logik und Vorgehenswei-
sen, komplexen theoretischen Grundlagen und paradigmati-
schen Konzepten so einarbeiten, dass sie auf die Expertise 
der Vertreter eines anderen Ansatzes verzichten könnten. Es 
ist somit immer zumindest die Gefahr eines „Bias“ gegeben, 
vor allem nach Schwächen zu suchen, statt eine neutrale Be-
trachtung des Für und Wider vorzunehmen.

Das lässt sich operationalisieren: Bei der Begutachtung der 
Systemischen Therapie19 wurden die Studien so aufgeteilt, 
dass jede Studie von je zwei WBP-Mitgliedern bewertet 
wurde. Dies ergibt drei Möglichkeiten: a) beide bewerten die 
Studie negativ, b) einer bewertet die Studie positiv, der an-
dere aber negativ, c) beide bewerten die Studie positiv. Es 

19 Zu dieser Zeit war der Autor Mitglied des WBP (2004-2008).
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ist sinnvoll, dass im Falle b) eine intensivere Diskussion im 
ganzen WBP erforderlich ist, was auch geschah. Im Fall a) 
aber wurde faktisch nie nachgefragt und/oder die Bewertung 
problematisiert. Im Fall c) aber wurden typischerweise lan-
ge Debatten darüber angefacht, ob es nicht eigentlich doch 
Schwächen und Ablehnungsgründe bei dieser Studie gebe. 
Denn jeder noch so detaillierte Kriterienkatalog lässt Ausle-
gungsspielräume offen. Bekanntlich wurde die Systemische 
Therapie letztlich zwar vom WBP als „wissenschaftlich aner-
kannt“ bewertet. Im Gegensatz zur Humanistischen Psycho-
therapie saßen aber im WBP zwei Mitglieder, die in diesem 
Verfahren fachkundig waren und ggf. Irrtümer ausräumen 
konnten.

Der Bias des WBP bei der Bewertung der HPT wird u. a. auch 
daran deutlich, dass zahlreiche Studien, welche der WBP noch 
2002 bei der Prüfung der GPT als Nachweise der „wissen-
schaftlichen Anerkennung“ von Wirksamkeit bewertet hatte, 
nun plötzlich abgelehnt wurden. Der WBP führt als Grund 
dafür die methodische Weiterentwicklung an (z. B. Heuft & 
Esser, 2018, S. A476 ). Viele dieser Studien wurden aber mit 
dem Vermerk „keine Humanistische Psychotherapie“ abge-
lehnt. Welche methodische Weiterentwicklung dazu führen 
könnte, dass Studien in GPT nicht mehr „humanistisch“ sind, 
konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.

Das Systemversagen wird besonders deutlich, wenn man 
den Verweis von Heuft und Esser (2018, S. A474) auf die Be-
gründung des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) als 
Maßstab für die zu erbringende Systemleistung nimmt:

„Der Gesetzentwurf definiert, was Ausübung von Psycho-
therapie im Sinne des Gesetzes ist. Er enthält keine Auf-
zählung der zulässigen psychotherapeutischen Verfahren. 
Weiterentwicklungen in diesem Bereich sollen nicht 
ausgeschlossen werden. Gerade im Rahmen der be-
ruflichen Definition psychotherapeutischer Tätigkeiten 
ist es nicht angezeigt, Verfahren auszugrenzen. Ihre 
wissenschaftliche Anerkennung bleibt indes Vorausset-
zung für die anerkannte Ausübung von Psychotherapie, 
um zu verhindern, dass die Befugnis zur Ausübung von 
Psychotherapie missbraucht wird.“ (BT-Drs. 13/8035, S. 14 
Nr. 9, Hevorh. des Autors)

Seit 1999 sind nun 18 Jahre vergangen. Aus dem früheren 
Angebot von vier psychotherapeutischen Grundorientierun-
gen, von denen zwei gleich zu Beginn ohne jede Prüfung 
übernommen wurden, sind die beiden anderen nach wie vor 
faktisch ausgegrenzt, sodass sie Patienten in deutschen Pra-
xen nicht (mehr) zur Verfügung stehen. Im Bereich der uni-
versitären Lehre sind faktisch weitgehend sogar drei von vier 
Paradigmen ausgegrenzt. Dass die Systemische Therapie 
vermutlich „bald“ vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-
BA) sozialrechtlich zugelassen wird, kann dieses Systemver-
sagen höchstens etwas abmildern. Denn der G-BA hat noch 
nicht einmal damit begonnen, zu der vor zehn (!) Jahren vom 
WBP als wissenschaftlich anerkannten, dringend benötigten, 

wirksamen und nützlichen Systemischen Therapie für die Ar-
beit mit Störungen bei Kindern und Jugendlichen das Prüfver-
fahren überhaupt einzuleiten.

Wir – als Psychotherapeuten, als Wissenschaftler wie auch 
als „Player“ in den gesundheitspolitischen Dynamiken – müs-
sen uns daher die Frage stellen, welche Psychotherapie nach 
welchen Regeln wir in Deutschland eigentlich wollen. Es sind 
Fragen, die ohnedies angesichts der Reform des PsychThG 
verdeckt oder offen eine Rolle spielen.

Welchen Weg wollen wir weiter  
beschreiten?
Damit sich die jüngeren Leserinnen und Leser selbst ein 
Bild davon machen und beurteilen können, inwieweit der 
Weg, auf dem die Psychotherapie in Deutschland in den bei-
den letzten Jahrzehnten formal (!) fortgeschritten ist, einen 
auch aus ihrer Sicht wünschenswerten „Fortschritt“ bedeu-
tet, sollen wenige Essentials dieses Weges im Hinblick auf 
die Bedeutung des aktuellen WBP-Gutachtens, aber auch an-
stehender Reformdebatten hervorgehoben werden.

Bis in die späten 1990er Jahre – vor dem Psychotherapeu-
tengesetz (PsychThG) 1999 – gab es formal neben den 
„Richtlinienverfahren“ – a) analytische Psychotherapie, b) 
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und c) Verhal-
tenstherapie – ein breites Spektrum an Ansätzen, die neben 
ihrem Einsatz in Kliniken auch in psychotherapeutischen Pra-
xen im sog. „Erstattungsverfahren“ zu Lasten der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) eingesetzt wurden. Da die 
Systemische Therapie in Deutschland erst noch im Aufbau 
war, handelte es sich hier ganz überwiegend um Ansätze der 
Humanistischen Psychotherapie – allen voran die Gesprächs-
psychotherapie (GPT). Diese war seit den späten 1960er 
Jahren neben der „Gesellschaft für wissenschaftliche Ge-
sprächspsychotherapie“ vor allem an Universitäten sehr gut 
vertreten: 1995 wurden an drei Vierteln der Psychologischen 
Institute der BRD Lehr- und Ausbildungsprogramme, an zwei 
Dritteln Forschungsprogramme durchgeführt (Frohburg, 
2007, S. 77). Heute ist der Anteil faktisch auf Null reduziert. 
Weit über 10.000 Patienten wurden mit GPT zu Lasten der 
GKV und zum Nutzen der Patienten behandelt (wie aus den 
sorgfältigen Evaluationen jedes einzelnen Falles zur Anerken-
nung als „Gesprächspsychotherapeut“ hervorgeht).

Zum Verhältnis der GPT zur gesamten Humanistischen Psy-
chotherapie ist zu sagen, dass sowohl die Richtlinienverfahren 
als auch die GPT in der Realität der Ausbildung und Anwen-
dung deutlich umfangreicher und integrativer waren, als man 
es aus offiziellen Papieren der Psychotherapierichtlinien oder 
dem Namen „Gesprächspsychotherapie“ schließen würde. 
Schon vor dem PsychThG hatten sich die Verhaltenstherapie 
ebenso wie die Analytische Psychotherapie und die tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie zum Nutzen der Pa-
tienten und mit dem Fortschritt der Disziplin um viele neuere 
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Konzepte erweitert. Ebenso hatte sich auch die GPT nicht 
nur um Focusing oder Emotionsfokussierte Therapie (EFT) 
erweitert, sondern sehr viele Gesprächspsychotherapeuten 
durchliefen auch Ausbildungen vor allem in Gestalttherapie 
und Integrativer Therapie, Psychodrama, Körpertherapie(n), 
Transaktionsanalyse, zunehmend aber auch Logotherapie/
Existenzanalyse. Es galt vor allem die Devise „learning from 
many masters“.

Beispielsweise war es in „meinem“ Bereich an der Univer-
sität Osnabrück so, dass Studierende im klinischen Zweig 
vielsemestrige Ausbildungen, die einen großen Teil der Aus-
bildung zum Psychotherapeuten im Rahmen des Studiums 
(und somit kostenlos!) umfassten, durchliefen, wobei sie 
neben mehrsemestrigen Pflichtveranstaltungen, die einen 
Überblick über alle genannten Ansätze der Psychotherapie 
boten, weitere drei- bis fünfsemestrige Wahlveranstaltungen 
in einem der vier Zweige wählen konnten: Psychodynamische 
Psychotherapie (PD), Verhaltenstherapie (VT), Systemische 
Therapie und HPT (die neben GPT im engeren Sinne bereits 
Gestalttherapie, EFT und Focusing, Bioenergetik und weitere 
Konzepte umfasste). Diese Pluralität der Angebote fand in en-
ger Kooperation mit zahlreichen psychotherapeutischen Pra-
xen sowie Abteilungen des ursprünglich mit 1.400 (!) Betten 
ausgestatteten Niedersächsischen Landeskrankenhauses für 
Psychiatrie (in dessen Gebäudeteilen auch das Universitätsin-
stitut angesiedelt war) statt.

Diese Kurzdarstellung soll nicht der nostalgischen Beschwö-
rung eines aus Sicht des Autors noch immer (nahezu) idealem 
Modell von Psychotherapie(grund)ausbildung dienen. Son-
dern sie soll einerseits die aktuell erneute Diskussion auch 
um Möglichkeiten verstärkter integrativer Universitätsausbil-
dungen befeuern. Andererseits soll sie auch darauf hinwei-
sen, in welch großem Ausmaß Kooperation sowohl zwischen 
den vier „Grundorientierungen“ als auch z. B. innerhalb des 
Spektrums Humanistischer Psychotherapie möglich war, be-
vor mit dem PsychThG plötzlich Ausbildungen weitestgehend 
einem „Markt“ überantwortet wurden, der dann auch die 
marktüblichen Verteilungskämpfe generierte.

Die ehemals große Gemeinsamkeit zeigte sich u.  a. darin, 
dass noch 1998 eine gemeinsame Resolution von 80 Uni-
versitätsprofessorinnen und -professoren in klinischer Psy-
chologie und Psychotherapie20 forderte, die Humanistische 
Psychotherapie – damals in Form der GPT – ins System der 
GKV aufzunehmen. Das waren über 90 % aller universitä-
ren Fachvertreter, die überwiegend als eigenes Verfahren 
Verhaltenstherapie, Analytische Psychotherapie oder tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie vertraten. Nach der 
Feststellung der „wissenschaftlichen Anerkennung“ der GPT 
durch den WBP im Jahre 2002 erwirkten zudem sämtliche 
zwölf Landespsychotherapeutenkammern Resolutionsbe-
schlüsse, die GPT „unverzüglich“ als Richtlinienpsychothera-
pie anzuerkennen. Und noch 2010 kamen die Mitglieder einer 
Expertenkommission der BPtK – Strauß (Uni Jena), Hautzin-
ger (Uni Tübingen), Freyberger (Uni Greifswald), Eckert (Uni 

Hamburg) und Richter (Uniklinikum Hamburg) – bezüglich 
der Studien zur GPT zu folgendem Ergebnis: „Somit erfüllt 
die Gesprächspsychotherapie alle Voraussetzungen gemäß 
Psychotherapie-Richtlinien, um als neues Psychotherapiever-
fahren zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen zu wer-
den“ (Strauß, Hautzinger, Freyberger, Eckert & Richter, 2010, 
S. 160).

In seinem Gutachten von 2018 lehnt der WBP nicht nur 
den Antrag der AGHPT ab, sondern er äußert sich – ohne 
Auftrag, antragswidrig und unter Verletzung der im eigenen 
Methodenpapier festgelegten Regeln21 – über die GPT dahin-
gehend, dass auch diese nicht „wissenschaftlich anerkannt“ 
sei, weil nach seinen neuen Kriterien eine Studie fehle (wobei 
26 von 27 Studien, die der WBP 2002 bei der Begutachtung 
der GPT als Wirksamkeitsstudien anerkannt hatte, vom WBP 
2018 verworfen wurden). Die mehrfach schriftlich gestellte 
Frage, was den WBP dazu veranlasst habe, die seit 2002 
längst als „wissenschaftlich anerkannt“ bewertete GPT er-
neut zu bewerten – und dann noch auf diese Weise – blieb 
bisher unbeantwortet.

Allerdings wurde diese WBP-Aussage zur GPT umgehend 
den Länderbehörden mitgeteilt, welche für die Zulassung zur 
Approbationsausbildung zuständig sind. Und in der neuen 
BPtK-Patientenbroschüre „Wege zur Psychotherapie“ vom 
März 2018 wurde jeder Hinweis auf die Gesprächspsychothe-
rapie im Gegensatz zur Auflage von 2013 bereits eliminiert. 
GPT ist dort bereits schlicht nicht existent. Ob hier Berufsin-
teressen der in GPT approbierten Kammermitglieder verletzt 
werden, mögen die Leserinnen und Leser selbst beurteilen.

Die grundlegendere Frage ist: Wollen wir eine deutsche Psy-
chotherapielandschaft, in welcher im Gegensatz zu vielen 
europäischen Ländern und den USA das Paradigma der Hu-
manistischen Psychologie und Psychotherapie marginalisiert 
oder gar ganz eliminiert ist? Welche Fehler und Mängel ver-
mag der WBP gegenüber den Wissenschaftlern anderer Län-
der und den Gesundheitsbehörden dort vorzuweisen, wenn 
diese ihren Patienten HPT nicht vorenthalten? Andersherum: 
Welche Gründe gibt es, seit 18 Jahren zwei von vier Grundori-
entierungen weitestgehend aus deutschen psychotherapeuti-
schen Praxen sowie Aus- und Weiterbildungen fernzuhalten?

Welche Bewertungslogik von  
Psychotherapie wollen wir?
Es herrscht Einigkeit darüber, dass ein wichtiger und wesent-
licher Aspekt der „wissenschaftlichen Anerkennung“ der 
Nachweis der Wirksamkeit mit den gängigen Methoden der 

20 Verfügbar unter: http://www.jkriz.de/erkl-80-profs.htm.
21 Im Methodenpapier des WBP, 2010, S. 16 ist explizit geregelt, dass der 
WBP das Begutachtungsverfahren dann abzubrechen hat, wenn „ein psycho-
therapeutischer Ansatz abweichend vom Antragsteller vom Wissenschaft-
lichen Beirat Psychotherapie nicht als Psychotherapieverfahren eingestuft“ 
wird.
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Wissenschaft ist. Doch wer bestimmt, was diese gängigen 
Methoden sind? Die Richtlinienvertreter im WBP haben ihre 
Sicht 2007 in einem Methodenpapier festgeschrieben.22

Es handelt sich dabei um eine sehr enge Auslegung der Wirk-
samkeitsforschung und ihre faktische Eingrenzung auf RCT-
Designs, die von Anbeginn nicht nur von Praktikern und Prak-
tikerverbänden, sondern auch von vielen Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlergruppen kritisiert wurde.23 Im „Minder-
heitenvotum“24 zum Methodenpapier 2007 wurde deutlich 
gemacht, dass dieses für die wissenschaftliche Diskussion 
eine gute Grundlage darstelle, wie Psychotherapiestudien – 
sofern sie im Paradigma einer quantitativen experimentellen 
Wirkungsforschung angelegt sind – beurteilt werden können.

Als Professor, der 25 Jahre (auch) einen Lehrstuhl in For-
schungsmethodik vertreten und bis zur Emeritierung (auch) 
nationale und internationale Forscher und Forschergruppen 
vor allem in quantitativer Forschungsmethodik beraten hat, 
weiß ich durchaus die großen Vorteile experimenteller For-
schungsdesigns zu schätzen: Wo es gelingt, die Fragestellun-
gen auf klare experimentelle Designs zu präzisieren und zuzu-
schneiden, ist dieser Ansatz fraglos die Forschungsmethodik 
der Wahl. Aber längst nicht alle Fragen, besonders wenn sie 
den Bereich der Grundlagenforschung verlassen und sich der 
Komplexität der Praxis mit den nichtlinearen Vernetzungen 
der Wirkgefüge stellen, lassen sich sinnvoll und methodisch 
angemessen zuschneiden. Gerade für die komplexe Frage 
der Wirksamkeit von Psychotherapie liefert die durch die vom 
Methodenpapier des WBP vorgenommene Begrenzung auf 
bestimmte Designs bestenfalls Teilantworten. In vielen Fäl-
len sind die erforderlichen formalen Voraussetzungen für eine 
solche Methodik so wenig erfüllt, dass dies die Frage auf-
wirft, ob die Ergebnisse nicht eher methodische Artefakte als 
fundierte Fakten darstellen.

Vor allem aber bildet das Methodenpapier keineswegs das 
Spektrum ab, das als „gängige Methoden in der Wissen-
schaft“ zur Verfügung steht. Von der internationalen scienti-
fic community sind über die RCT-Forschung hinaus jedenfalls 
viele Methoden zur Erbringung wissenschaftlicher Belege 
für die Diskurse zur Wirksamkeit einschlägig und akzeptiert 
(von mehreren Dutzend eigenen Beiträgen – mit Literatur – zu 
dieser Problematik sei zumindest auf Kriz, 2007, 2010, 2014, 
2015 verwiesen).

Ein immer noch konservativer, aber fraglos auch in der inter-
nationalen Psychotherapieforschung akzeptierter Standard, 
der weit über die Beschränkungen des Methodenpapiers 
hinausgeht, sind die Evidenzklassen der Evidenzbasierten 
Medizin (EbM). Dieses Bewertungssystem sieht immerhin 
zumindest insgesamt vier (teilweise untergliederte) Klassen 
vor. Wenn im Zusammenhang mit der Wirksamkeitsprüfung 
von Psychotherapie durch den WBP (und G-BA) oft von „Evi-
denzbasierung“ gesprochen wird, steht dies nicht im Ein-
klang mit dem, was die Gruppe um David Sackett als EbM 
eingeführt hat. Bereits 1996 haben Sackett, Rosenberg, Gray, 

Haynes und Richardson sogar eindringlich davor gewarnt, le-
diglich RCT-Studien irrtümlich oder missbräuchlich als EbM 
auszugeben.

Auch in der aktuellen Begutachtung des AGHPT-Antrags 
durch den WBP wurden zahlreiche der vorgelegten Studien 
ausgeschlossen, wenn sie nicht die Evidenzklasse Ib erfüllten 
(d. h. Ausschluss wegen des Kriteriums B8 des Methodenpa-
piers: „keine randomisierte oder parallelisierte Zuweisung“). 
Wenn darunter sogar Studien sind, die z. B. Teil einer univer-
sitären Habilitationsschrift sind oder z. B. mit internationalen 
Forschungspreisen ausgezeichnet wurden, mag die Frage 
erlaubt sein, ob die Kriterien des Methodenpapiers nicht am 
Gegenstand vorbei messen. Besonders auch, wenn man an-
dersherum bedenkt, dass z. B. eine Studie, die vermeintlich 
die Überlegenheit der VT zeigt, vom WBP als „methodisch 
adäquat“ eingestuft wurde. Diese ist zwar tatsächlich ran-
domisiert, ansonsten aber methodisch und inhaltlich schlicht 
mangelhaft, weil Psychotherapien von 18 Stunden VT mit drei 
Stunden HPT verglichen wurden.25

An welchen Modellvorstellungen  
wollen wir die Bewertung orientieren?
In der Praxis sind Patienten, Psychotherapeuten und Kos-
tenträger daran interessiert, zu erfahren, ob eine bestimmte 
Vorgehensweise hilft, unter welchen Bedingungen und Ein-
schränkungen dies gilt usw. Kurz: es geht ihnen um inhaltli-
che Fragen. Eine völlig andere Problemstellung ist, wie sau-
ber und formal überzeugend die wissenschaftliche Beweis-
methodik für solche Wirksamkeitsnachweise durchgeführt 
wurde. Zwar hängt beides zusammen, ist jedoch nicht iden-
tisch und sollte auch nicht miteinander vermengt werden.

Wie weit der Blick auf formale Aspekte sich vom inhaltli-
chen Sachverstand entfernen kann, belegt aktuell eine min-
destens problematische Forderung des Instituts für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)26 nach 
„doppelter Verblindung“ (weder Patient noch Untersucher 
wissen, wer welches Medikament oder ein Placebo be-
kommt). Diese wurde von der Forschung für Pharmaprodukte 
vom IQWiG auf Psychotherapiestudien verallgemeinert. Bei 
der Bewertung von Studien zur Systemischen Therapie wur-
de die Behauptung aufgestellt, dass „doppelte Verblindung“ 

22 Die aktuelle Version 2.8 von 2010 weist nur geringe Veränderungen auf, 
sie ist verfügbar unter: http://www.wbpsychotherapie.de/downloads/Metho-
denpapier28.pdf.
23 Schon 1999 u. a. durch die Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP), 
siehe: http://www.jkriz.de/ngfp.htm.
24 Verfügbar unter: http://www.wbpsychotherapie.de/downloads/Minderhei-
tenvotum26.pdf.
25 Die drei in diesem Absatz genannten Studien sind in der eingangs an-
gegebenen Quelle f) (Stellungnahme der AGHPT vom 16.10.2017) genauer 
aufgeführt.
26 Siehe IQWiQ-Bericht „Systemische Therapie bei Erwachsenen als Psy-
chotherapieverfahren“, verfügbar unter: https://www.iqwig.de/de/projekte-
ergebnisse/projekte/nichtmedikamentoese-verfahren/n14-02-systemische-
therapie-bei-erwachsenen-als-psychotherapieverfahren.6247.html.
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das „Verzerrungspotential“ grundsätzlich senke (Kriz, 2018). 
Wie problematisch es ist, die „Qualitätsmerkmale“ eines 
Untersuchungsbereiches einem anderen überzustülpen wird 
hier sofort einsichtig. So stellt bei der Untersuchung von fal-
lenden Körpern gewöhnlich die Luftreibung ein erhebliches 
„Verzerrungspotential“ dar, weshalb man die Experimente 
möglichst in luftleeren Zylindern durchführt. Allerdings ist die-
se „verzerrungsfreie“ Methodik wenig geeignet, um Fallschir-
me zu untersuchen. Denn das Wesentliche an der Wirkung 
eines Fallschirms würde damit methodisch ausgeschlossen. 
Doppelverblindung in der Psychotherapieforschung hätte 
daher nicht ein geringeres „Verzerrungspotential“ zur Folge, 
sondern wäre selbst eine große Verzerrung der wesentlichen 
Wirkweisen von Psychotherapie. Das Wissen der Psychothe-
rapeuten darüber, was sie tun, oder die therapeutische Be-
ziehung wegen eines „Verzerrungspotentials“ ausschalten zu 
wollen, wäre methodisch schlicht falsch.

Unter der Frage nach einer adäquaten Methodik ist nun der 
auch im Antrag der AGHPT (siehe oben Punkt b) erläuterte 
Unterschied zwischen der Durchführung von Programmen 
und der Entfaltung von Prinzipien relevant. Man kann nämlich 
zeigen (Kriz, 2015), dass RCT-Designs sich in der Psychothe-
rapieforschung besonders dann eignen, wenn vornehmlich 
manualisierte Programme angewendet werden: Hier sind 
Ausgangszustände, operationalisiertes Vorgehen und klare 
Zielvariable typisch. Dies gilt primär für die Verhaltensthera-
pie. Für ein psychotherapeutisches Vorgehen, das wesentlich 
in der prozessspezifischen Entfaltung von Prinzipien begrün-
det ist – wie dies bei der Humanistischen Psychotherapie der 
Fall ist – sprengt die große Variabilität der Detail-„Ursachen“ 
(Interventionen) die erforderliche massenstatistische Homo-
genität für ein experimentelles Design. Man muss sich dann, 
um externen, theorieinadäquaten Forderungen von „Wissen-
schaftlichkeit“ zu genügen (wie es die Humanistische Psy-
chotherapie teilweise getan hat), in das Prokrustesbett der 
RCT-Forschung legen und Wesentliches der Komplexität re-
duzieren.

Die Forderung, Wirksamkeit vor allem oder gar allein mit RCT-
Designs zu belegen, läuft dort dann auf methodische Artefak-
te hinaus. Auf dem Wege der Untersuchungsmethodik wird 
eine bestimmte psychotherapeutische Präferenz, nämlich für 
die Verhaltenstherapie, einem anderen Psychotherapieansatz 
übergestülpt. Dies betrifft neben der Humanistischen Psy-
chotherapie mindestens auch Teile der Psychodynamischen 
und der Systemischen Therapie. Denn die Qualität einer Über-
tragung lässt sich genauso wenig nach dem linearen Modell 
applizieren wie die therapeutische Beziehung. Sie sind auch 
nicht Störfaktoren, sondern – wie die Luft im o. a. Fallschirm-
beispiel – wesentliches Agens in dem jeweiligen Paradigma. 
Insofern steht das Methodenpapier des WBP auch den in ih-
ren Lehrbüchern dargestellten Theorien der Psychodynami-
ker diametral entgegen.

Die Bewertung der Wirksamkeit sollte daher bei den vier 
Grundorientierungen unterschiedliche Untersuchungsmetho-

dologien in Rechnung stellen. Dies läuft zumindest wiederum 
auf die Forderung hinaus, das Konzept der EbM wirklich ernst 
zu nehmen und auch Studien mit anderen Evidenzgraden in 
die Erwägungen zur Wirksamkeit miteinzubeziehen.

Wünschenswert wäre auch, dass die Modellvorstellungen, 
die der Bewertung von Psychotherapie zugrunde gelegt wer-
den, möglichst realistisch sind und die realen Möglichkeiten 
der Praxis miteinbeziehen. So kann man fraglos die Ideal-
vorstellung haben, dass Psychotherapieverfahren einmal so 
weit theoretisch ausformuliert sind, dass beim Einsatz un-
terschiedlicher Methoden eines Verfahrens genau abgeleitet 
werden kann, wann man bei welchem Patienten in welcher 
aktuellen Situation ggf. die Methode wechselt. Wir müssen 
aber eingestehen, dass wir diese Frage gegenwärtig nicht 
hinreichend beantworten können. Das ist bedauerlich.

Parteilich erscheint es dem Autor freilich, wenn Vertreter der 
Richtlinienverfahren Antworten, die sie in Bezug auf ihr eige-
nes Verfahren schuldig bleiben müssen, lediglich von dem zu 
prüfenden Verfahren verlangen. So wird im WBP-Gutachten 
und weiteren Verlautbarungen der HPT vorgeworfen, dass 
diese nicht expliziere, wie beispielsweise der „Wechsel von 
einem gesprächs- zu einem körperpsychotherapeutischen 
Setting“ zu begründen sei. Doch bereits 2014 hat die AGHPT 
beim WBP um Aufklärung gebeten, wie z. B. in der VT ein 
Wechsel von „massierter Reizkonfrontation in vivo/in sensu“ 
zu „Achtsamkeitsübungen“ zu „Neurofeedback“ begründet 
wird oder aufgrund welcher Behandlungstheorie in der Psy-
chodynamischen Psychotherapie z. B. von der Psychoanaly-
se nach Jung zum „Mentalisation Based Treatment“ und zur 
„kognitiv-psychodynamischen Psychotherapie nach M. Ho-
rowitz“ übergegangen wird. Auch dies blieb unbeantwortet 
– und es gibt vermutlich keine zufriedenstellende Antwort. 
Zumindest dem Autor scheint aber die Verbindung von ge-
sprächs- und körperpsychotherapeutischem Vorgehen weit 
näher zu liegen als die genannten Beispiele aus der Richtlini-
entherapie. Denn GPT basiert auf einem organismischen Mo-
dell, bei dem Symbolisierung aktualisiert wird und die daher 
auf Fühlen und Achtsamkeit beruht, während Körperpsycho-
therapie ohne eine verstehende Symbolisierung der Vorgän-
ge ebenfalls nicht auskommt.

Der Antrag der AGHPT war in der Hoffnung auf Rechtssicher-
heit bezüglich bisheriger Beschlüsse des WBP auf Struktur-
gleichheit mit den Richtlinienverfahren ausgerichtet, so wie 
sich diese insbesondere 2009 gegenüber dem G-BA selbst 
dargestellt hatten (BPtK 2009a, 2009b). Daher wurden der 
PD mit ihren dort aufgeführten 21 Methoden und der VT mit 
ihren dort über 50 Methoden/Techniken die HPT mit 10 Me-
thoden sorgfältig gegenübergestellt. Die HPT ist weder nati-
onal noch international theoretisch uneinheitlicher und/oder 
in ihren Methoden heterogener als die VT und PD. Zumal die 
VT nach eigenem Verständnis und auch in der Definition des 
WBP von 2004 „keine abgeschlossene und homogene theo-
retische Grundlegung“ aufweist und bei der Literatur zur PD 
vor allem die Unterschiede zwischen freudscher, adleriani-
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scher, jungscher Psychoanalyse bzw. die Kontroversen zwi-
schen Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie und Selbst-
psychologie ins Auge fallen. Wenn nun die antragswidrige 
Zerlegung der HPT in einzelne Methoden als Grund dienen 
soll, der HPT den Status eines „Verfahrens“ streitig zu ma-
chen, so würden bei einer gleichen Vorgehensweise auch die 
Richtlinienverfahren in Misskredit gebracht werden. So etwas 
fügt der Psychotherapie insgesamt unangemessen Schaden 
zu – wenn auch nur in Deutschland: Denn dass die termino-
logisch nebulöse Frage, ob es sich um ein „Verfahren“ oder 
eine „Grundorientierung“ handelt, damit verbunden wird, ob 
national ein ganzes Paradigma Bestand hat oder ausgelöscht 
wird, ist in allen anderen Nationen schlicht undenkbar.

Es ist m. E. dringend erforderlich, dass über essentielle Fra-
gen der Psychotherapiebewertung in der breiten Fachöffent-
lichkeit ein Diskurs einsetzt.

Fazit

Als Folgerung aus diesen Ausführungen ergeben sich Forde-
rungen, die teilweise auch schon von etlichen anderen Grup-
pen und Verbänden erhoben worden sind:

 � Der WBP sollte möglichst bald so neu besetzt werden, 
dass alle vier Grundorientierungen darin mit Stimme ver-
treten sind.

 � Dieser neue WBP sollte sich möglichst bald mit den vor-
getragenen Mängeln an den Studienbewertungen zur HPT 
auseinandersetzen und seine Entscheidungen begründen. 
Ebenso sollte überprüft werden, ob es wissenschaftliche 
Gründe gibt, angesichts der sehr großen Heterogenität der 
Richtlinienverfahren der HPT den Status eines Verfahrens 
in Deutschland abzusprechen.

 � Der neue WBP sollte, um von vornherein einen Verdacht 
von Parteilichkeit und tendenziösem Vorgehen zu vermei-
den, seine Zwischenentscheidungen transparent machen 
und begründen. Und er sollte sich dem Diskurs über Fach-
fragen nicht entziehen. Alle Personalia sind selbstverständ-
lich vertraulich zu behandeln.

 � Der neue WBP sollte eine Revision des Methodenpa-
piers vornehmen. Ziel sollte es sein, die Pluralität von For-
schungsmethoden in der scientific community zu berück-
sichtigen und sich kurzfristig zumindest an den Kriterien 
der EbM zu orientieren. Längerfristig sollten auch neuere 

Forschungsansätze zur Einzelfallforschung etc. berücksich-
tigt werden, vor allem wenn Studien mit entsprechenden 
Designs zu bewerten sind.

 � Es ist zu überlegen, ob nicht zumindest ein Methodiker 
und Wissenschaftstheoretiker Platz im WBP haben sollte.
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